Lösungsschema Prüfung vom 16.7.2007: BVG

1. Frage:
3 Punkte; je 0,5 Punkte
a)   -    nicht autonome VE

-     umhüllend

-     nicht selbst. Wohlfahrtsfonds

b)   -    öffentlich-rechtlich – privatrechtlich

-     autonom – nicht autonom, kollektiv

-    Auslegung nach Gesetz – Auslegung nach Vertrauensprinzip

2. Frage:
3 Punkte

· §11: Berufsunfähigkeit führt bereits zur Invalidität  1 Punkt
· Art. 26 Abs.2 BVG: „Der Anspruch auf Invalidenrente entsteht im Zeitpunkt, wenn der Anspruch auf den vollen Lohn oder Krankentaggelder erlischt“.  

2 Punkte
3. Frage:
3 Punkte
a)
-
 Legislative des Kantons, in dem die Gemeinde Wobmatt liegt.
1 Punkt

b) -  zuständig für Reglementsänderungen ist der paritätisch zusammengesetzte Stiftungsrat
0,5 Punkt

· zuständig für die Statutenänderung ist die Aufsichtsbehörde auf Antrag des Stiftungsrats  0,5 Punkt
c)
-
Die Destinatäre bringen ihre Interessen im Rahmen der paritätischen Vertretung der Arbeitnehmer im Stiftungsrat ein.  0,5 Punkt
· durch die abstrakte Normenkontrolle der Aufsichtsbehörde können sie korrigierend eingreifen.  .  0,5 Punkt
4.  Frage 
3 Punkte
· der Antrag auf Barauszahlung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und als solches 


bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Die VE muss auf den nachträglich aufgetretenen Wunsch von Peter Hongler nicht eingehen und kann die Barauszahlung trotz nachträglich eingetretenem Risiko vollziehen.  0,75 Punkt
· Massgebendes Reglement: für Vorbezug und Barauszahlung kommt das Reglement vom 1.1.1998 zur Anwendung. 0,75 Punkt
· Vorbezug und Barauszahlung sind Kapitalleistungen und eine Unterart der Freizügigkeitsleistung, auf die Anspruch in vollem Umfang besteht, solange der Risikofall nicht eingetreten ist, was bei Peter Hongler nicht der Fall ist.


  0,75 Punkt
· § 23 ist nicht gesetzeskonform (Verletzung des Legalitätsprinzips), da gegenüber Freizügigkeitsleistungen abgesehen von den gesetzlichen Beschränkungen beim Vorbezug (Art.30c Abs.2 BVG, Art. 331d Abs.4 OR) keine weiteren Bedingungen an den Vorbezug im obligatorischen (Art. 30a ff. BVG) und überobligatorischen Bereich (Art. 331d OR) zulässig sind. Die Bedingung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sowie eine betragsmässige Beschränkung sind unzulässig, zumal es sich nicht um eine Sanierungsmassnahme i.S.v. Art. 6a WEFV handelt. 0,75 Punkt
5.  Frage:
3 Punkte
· Barauszahlung lässt Anspruch auf Rente untergehen. Mit der Barauszahlung scheidet Peter Hongler aus dem System der beruflichen Vorsorge aus.  1 Punkt
· Art. 23 BVG: Zuständig ist die VE, bei der die Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. Unterbrochen wird diese Zuordnung, wenn die versicherte Person zwischenzeitlich während einer längeren Zeitspanne (ca. ab 10 Monate) wieder vollständig erwerbsfähig war.    1 Punkt
· Peter Hongler wurde umgeschult und war als Verkaufsleiter voll in den Arbeitsprozess eingegliedert, auch wenn er nach wie vor hin und wieder Schmerzen verspürte und ein Training besuchte. Folglich wäre für die Leistung einer Invalidenrente die VE der Firma Kunz AG zuständig.   1 Punkt
6.  Frage:
3 Punkte

a)
-
Die Kündigung erfolgte unter Druck und Veranlassung des Arbeitgebers, daher handelt es sich um eine Arbeitgeberkündigung, auch wenn sie letztlich durch Peter Hongler ausgesprochen wurde.  1 Punkt
· Den Anspruch auf freie Mittel vom Umfang des Altersguthabens abhängig zu machen, ist zulässig. Peter Hongler erfüllt diese Bedingung und hat daher Anspruch auf freie Mittel.  .  1 Punkt
b)
-
freie Mittel = Nettovermögen (Aktiva) – (gebundenen Mittel, Reserven [Passiva])



1 Punkt

7.  Frage:
3 Punkte

· die Freizügigkeitsleistung berechnet sich bis 1995 nach OR.  1,5 Punkte
· ab 1995 nach FZG    1,5 Punkte
8.  Frage:
3 Punkte

In der Barauszahlung ist auch der volle Einkauf in die Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung mit enthalten.

9.  Frage:
3 Punkte

· Rentenleistung: Art. 73 BVG
1,5 Punkte
· „Zustupf“ als Ermessensleistung: Art. 74 BVG
1,5 Punkte
